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1 Einleitung 
 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
 
Am 25. Juli 2017 wurde eine „Artenschutzrechtliche Prüfung“ gem. § 44 BNatSchG auf 
der Basis einer Potentialanalyse für folgende Artengruppe beauftragt: 
Vögel/Offenlandbrüter 
 
 
1.2 Untersuchungsgebiet 
 
Das in Abb. 1. abgegrenzte Plangebiet besteht aus verkrauteten, ungenutzten Grünland, 
(Abb. 2). 
 
Abb. 1: Plangebiet 
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Abb. 2: Blick auf das Plangebiet von der südlichen Ecke 

 
 
Das Plangebiet wird im Süd-Osten von Gewerbenutzung, im Süd-Westen von einem 
Radweg, einer Baumreihe und der Behringer Straße begrenzt (siehe Abb. 2. und 3). An 
der Nord-Ost-Seite wird das Gebiet von einer Eichenreihe (Altbaumbestand) begrenzt, 
die von der Planung unberührt bleibt, da ein ausreichender Abstand eingehalten wird (Y. 
Müller, H&P Ingenieure Gbr., mündl.); siehe Abb. 3. An die Nord-West-Seite schließt 
ebenfalls ein Gehölzbestand an (Abb. 2).  
 
Abb. 3: Birken-Eichenreihe an der Behringer Straße (links), Eichenreihe an der Nord-
Ost-Seite (rechts) 
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1.3 Rechtliche Grundlagen 
 
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ergeben sich aus dem 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie direkt aus den europäischen Richtlinien 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie). Im 
Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen den „besonders“ und den „streng“ geschützten 
Arten unterschieden.  
 
Der § 44 BNatSchG umfasst folgende Verbotstatbestände für besonders und streng 
geschützte wild lebende Tiere und Pflanzen (Zugriffsverbote):  
 

• Tötung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr.1) 
• Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken 

(§44 Abs. 1 Nr. 2) 
• Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§44 Abs. 1 Nr. 3) sowie  
• Beschädigung/Zerstörung von Pflanzen/Pflanzenstandorten (§44 Abs. 1 Nr. 4) 

 
Einschränkungen der Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 5 BNatSchG geregelt.  
 
§44 Abs. 5 trifft in den Sätzen 2 bis 5 Gültigkeitsregeln der Zugriffsverbote für zulässige 
Eingriffe nach § 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) sowie für zulässige Vorhaben nach 
dem Baugesetzbuch.  
Eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten (in § 44 Abs.1 Nr. 3 genannt) tritt 
jedoch dann nicht ein, wenn die ökologische Funktion  der vom Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird 
(siehe §44 Abs. 5, Satz 2). Dies gilt auch für damit verbundene, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten im 
Hinblick auf das Tötungs-/Verletzungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.1.  
 
Sollte das Vorhaben einen der o.g. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllen, 
so darf es nur zugelassen werden, wenn die Ausnahmevoraussetzungen gemäß §45 
Abs. 7 kumulativ vorliegen. Zu den Ausnahmevoraussetzungen zählen.:  

• Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und 
• Fehlen einer zumutbaren Alternative und 
• Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der regionalen Populationen (bei 

FFH-Anhang-IV-Arten: EHZ = günstig) 
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3 Methodik 
 
3.1 Avifauna 
 
Die Potentialanalyse basiert auf einer vor Ort-Begehung am 23.08.2017.  
 
4 Bewertung 
 
4.1 Avifauna  
 
Grünland trockenerer Standorte bietet im regionalen Kontext potentiellen Lebensraum 
für Feldlerchen, Wiesenschafstelzen, Braunkehlchen, Wachtel und Rebhuhn; 
Schutzstatus siehe Tab. 1.  
 
Folgende Gründe sprechen gegen ein Vorhandensein der o.g. Arten im Plangebiet: 

- geringe Größe der Fläche 
- isolierte Lage 
- fehlende Sitzwarten wie Zäune und Gebüsche in der Fläche 
- Kulissenwirkung der umgebenden Gehölze  
- Störwirkungen im Umfeld (Verkehr, Gewerbe, Hundespaziergänger)  
- aktueller Vegetationszustand (hochwüchsige, stark verkrautet ohne 

Offenbereiche). 
 

Aus Sicht des Gutachters ist keine der o.g. Arten als Brutvogel im Plangebiet zu 
erwarten.  
 
Tab. 1: Schutzstatus potentieller Arten (Acker/Ackerbrache) 
§ besonders geschützte Art, §§ streng geschützte Art,  
RL-Ni (Rote Liste Niedersachsen), V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 
1=vom Erlöschen bedroht); NLWKN, 2015.  
 
Art	 Schutz-	

status	
Bemerkungen	allgemein	(NLWKN,	2011,	
bezogen	auf	Naturraum)	

Feldlerche	 §,	RL-Ni	3	 Noch	nahezu	flächendeckend	vorhandener	
Brutvogel,	jedoch	mit	eindeutig	abnehmender	
Tendenz	

Wiesenschafstelze	 §	 Verstreut	bis	verbreitet	als	Brutvogel.		
Braunkehlchen	 §,	2	(RL-Ni)	 Regelmäßiger	Brutvogel	
Rebhuhn	 §,	3	(RL-Ni)	 Regelmäßiger	Brutvogel.	Jedoch	dramatischer	

Bestandsrückgang.	Regional	völlig	oder	ganz	
erloschen.	

Wachtel		 §	 Regelmäßiger	Brutvogel.	In	fast	allen	
Landesteilen.	Bisweilen	invasionsartig	
auftretend.	
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4.2 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
 
Schonende Bauausführung 

• Vermeidung von baubedingten Beeinträchtigungen (Tötung, Verletzung, Störung) 
von Individuen 

• Möglichst Schutz und Erhalt der Vegetation (Bäume, Gehölze, Unterwuchs), 
Rodung und Fällung von Gehölzen nur im unbedingt notwendigen Umfang. 

• Klare Abgrenzung von Baufeldern 
• Beeinträchtigungen und Beschädigung des Vegetationsbestandes außerhalb des 

Baufeldes sind zu unterlassen  
• Zu erhaltende Bäume und Vegetationsbestände sind durch ausreichende 

Schutzmaßnahmen gemäß den Regelwerken vor Bauschädigung zu schützen 
(Krone, Stamm und Wurzelbereich) 

 
Bauzeitenregelung 
 

• Alle Arbeiten an Gehölzen (Fällung/Rodung/Beseitigung) haben zum allgemeinen 
Schutz von Brutvögeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des §39 (5) 1. 
BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden. 
Gleiches sollte auch im Hinblick auf die Beräumung des Baufeldes auf den 
Ackerflächen angewendet werden.  

 
 
4.3. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 und 5 
BNatSchG:  
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter der 
Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen für keine betrachtete Art 
eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu erwarten ist 
und keine erheblichen Beeinträchtigungen bestehen.  
 
Aufgrund der vorliegenden Daten zu den untersuchten Artengruppen ergibt sich aus 
Sicht des Gutachters im Hinblick auf die geplanten bzw. zu erwartenden Eingriffe kein 
ausreichender Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG.  
 
Die verbindliche Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher 
Sicht obliegt der Genehmigungsbehörde.  
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